
 

Württembergischer Tennis-Bund e.V. 
Bundesstützpunkt und Landesleistungszentrum 

Emerholzweg 79 

70439 Stuttgart-Stammheim 

Telefon: 0711 – 98068-0 

Fax: 0711 – 9806850 

E-Mail:  info@wtb-tennis.de 

Internet:  www.wtb-tennis.de  

 

 

 

Stand: 8. Mai 2020 

 

Haftungsfragen bei Corona 

Den WTB erreichen vermehrt Anfragen zur Haftung des Vereins zu den Rahmenbedingungen bei 

Corona, auch basierend auf den aktualisierten Schutzempfehlungen des WTB. Gerne wollen wir Ihnen 

hier einige Informationen zu Haftungsfragen geben. 

Ein ehrenamtliches Vorstandsmitglied haftet gegenüber dem Verein oder Dritten im Rahmen seiner 

Tätigkeiten nicht, es sei denn, dass seine Tätigkeiten grob fahrlässig waren oder eine vorsätzliche 

Pflichtverletzung vorlag bei dem ein Schaden entstand, der bei Einhaltung geltender Bestimmung zu 

vermeiden gewesen wäre. 

 

Wenn wir dies auf unseren aktuellen Fall Corona übertragen bedeutet dies:  

Ein Verein, vertreten durch ein Vorstandsmitglied (am besten durch einen Corona-Beauftragten) trägt 

dafür Sorge, dass die behördlichen Auflagen nicht nur an Mitglieder/Dritte kommuniziert werden 

(Mail, Aushänge, Hinweisschilder), sondern diese auch tatsächlich wie von staatlicher Seite gefordert 

umgesetzt werden und somit auch ein entsprechender Kontrollmechanismus eingeführt wird, der die 

Einhaltung dieser Vorgaben sicherstellt.  

Das Risiko einer Haftung ist also nicht gegeben, wenn sich der Vorstand um dieses Thema Corona wie 

oben beschrieben kümmert und auch Regelungen dafür trifft, dass eine gewisse Kontrolle auf der 

Tennisanlage stattfindet. 


